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ANTWORT

zu der
Anfrage der Abgeordneten

Barbara Spaniol (DIE LINKE.
Heike Kugler (DIE LINKE.)

betr..  Abschiebung bzw. ,Rickuberstellung® von unbegleiteten minderjahrigen
Flichtlingen (UMF) im Saarland

Vorbemerkung der Fragestellerinnen:

»Zum Ausdruck der Grundrechte von unbegleiteten
minderjéhrigen Flichtlingen gehort, dass sie nicht
in eine Situation abgeschoben werden, in der sie
auf sich allein gestellt waren — ohne familiare oder
behdrdliche Aufnahme. Das Bundesamt fur Migra-
tion und Flichtlinge hat seine Entscheidungspraxis
bezogen auf diese jungen Flichtlinge geandert
und eine neue Ablehnungspraxis begriindet.

Bis Februar 2012 wurde abgelehnten minderjahri-
gen Asylbewerbern aus Afghanistan subsidiarer
Schutz von Seiten des Bundesamtes fur Migration
und Fluchtlinge gemall § 60 Abs. 7 Satz 1 Auf-
enthG gewahrt. Dieser Schutz kann nun offenbar
verweigert werden, weil wohl ein kompliziertes
Regel-Ausnahme-System Grundlage geworden
ist.”

Wie grol3 ist die Gruppe der Betroffenen im Saar-
land? Ist fur diese Jugendlichen ein weiterer
Schulbesuch mdglich? Besteht fir die Jugendli-
chen eine Einschrénkung beztglich ihres Wohnor-
tes? Welche Regelungen kann die Landesregie-
rung treffen, um die rechtliche Situation dieser
jungen Fluchtlinge zu verbessern?

Zu Frage 1:
Die Entscheidung Uber Asylantrage fallt in die alleinige Zustandigkeit des Bundesam-

tes fir Migration und Fliichtlinge. Uber die Anzahl der betroffenen unbegleiteten min-
derjahrigen Fluchtlinge wird eine Statistik nicht gefiihrt.
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Nach § 1 Absatz 1 des Schulpflichtgesetzes besteht im Saarland allgemeine Schul-
pflicht fur alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die im Saarland ihren
Wohnsitz oder gewdhnlichen Aufenthalt oder ihre Berufsausbildungs- oder Arbeitsstat-
te haben. Die Schulpflicht umfasst somit auch abgelehnte minderjahrige Asylbewerber.

Unbegleitet eingereiste minderjahrige Flichtlinge werden im Saarland vom Jugendamt
in Obhut genommen. Uber den Wohnort dieser Jugendlichen entscheidet das Jugend-
amt. Einen Bedarf zur Verbesserung der rechtlichen Situation von unbegleiteten min-
derjahrigen Fluchtlingen sieht die Landesregierung nicht.

Wie viele unbegleitete minderjahrige Flichtlinge
befanden sich bisher in Abschiebehaft, insbeson-
dere junge Flichtlinge im Alter von 18 - 20 Jahren
(bitte 2011, 2012, 2013 getrennt auflisten)?

Zu Frage 2:

Keine.
Wie wird die Landesregierung kinftig diesbeziig-
lich verfahren, um die Abschiebehaft von Minder-
jahrigen zu vermeiden?

Zu Frage 3:

Ob ein Minderjahriger in Abschiebungshaft genommen wird, ist unter Beachtung der
Voraussetzungen des 8§ 62 des Aufenthaltsgesetzes stets nach den Umstdnden des
jeweiligen Einzelfalls zu entscheiden.

Wie viele unbegleitete minderjahrige Fluchtlinge
wurden bisher aus dem Saarland in ihre Her-
kunftslander abgeschoben?

Zu Frage 4.

Seit Anfang 2008 keine. Weitere Statistiken liegen nicht vor.

Wie viele UMF wurden aufgrund der Dublin II-
Verordnung rickiberstellt? (bitte 2011, 2012,
2013 getrennt auflisten, bitte Nennung der EU-
Mitgliedsstaaten, in die ,ruckuberstellt* wurde)?

Befanden sich in diesem Personenkreis auch Min-
derjahrige, die mehrfach ,ruckiberstellt* worden
sind? Wenn ja, wie viele?



Drucksache 15/502 (15/362) Landtag des Saarlandes

- 15. Wahlperiode -

Zu Fragen 5 und 6:

Unbegleitete minderjahrige Fliichtlinge im Saarland,
die nach der Dublin 1lI-Verordnung in den zustandigen Mitgliedstaat Uberstellt wurden

(in Klammern Zweifach-Uberstellungen)

Mitgliedstaat 2011 2012 (bis Eicc)itBMérz)
Italien 4 (1) - -
Niederlande - 1 -
Norwegen - 1 -
Schweiz - 1 -
Vereinigtes Konigreich 1 - -
Insgesamt 5 3 0

Zu Frage 7:

Inwieweit wurden dabei die Rechte der Jugendli-
chen nach dem SGB VI und der UN-
Kinderrechtskonvention berlcksichtigt?

Der Landesregierung sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass die Rechte unbegleiteter
minderjahriger Flichtlinge nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch - Kinder- und Ju-
gendhilfe - und der UN-Kinderrechtskonvention bei Uberstellungen nach der Dublin II-
Verordnung nicht gewahrt werden. Auch in — anlasslich von einzelnen Uberstellungen
nach der Dublin Il-Verordnung durchgefiihnrten — Eilrechtsschutzverfahren vor dem
Verwaltungsgericht des Saarlandes wurden Verletzungen dieser Rechte nicht festge-

stellt.

Zu Frage 8.

Keine.

Zu Frage 9:

Wie viele Minderjahrige sind derzeit im Saarland
von einer ,Rickiberstellung” betroffen (und in
welches europaische Land)? Wie viele junge
Flichtlinge im Alter von 18 - 20 Jahren sind derzeit
von einer ,Ruckiberstellung” betroffen (und in
welches europaische Land)?

Inwieweit wird die Landesregierung vor dem Hin-
tergrund, dass einige EU-Staaten (z. B. Griechen-
land, Malta, Italien und Ungarn) beziiglich der
Schutzgewahrung und Versorgung von Fluchtlin-
gen mangelhaft agieren, initiativ werden (u. a. um
UMF, die sich in einer Jugendhilfeeinrichtung be-
finden, vor einer Abschiebung oder ,Rickuberstel-
lung” zu schitzen bzw. die Auslanderbehérden zu
verpflichten, die Vormunder Uber eingeleitete Dub-
lin-11-Verfahren zu informieren und deren Stellung-
nahme einzuholen)?

Die Entscheidung uber Asylantrédge und tber den fur die Durchfiihrung eines Asylver-
fahrens zustandigen Mitgliedstaat nach der Dublin lI-Verordnung féllt in die alleinige
Zustandigkeit des Bundesamtes fiir Migration und Fliichtlinge.
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Das Landesverwaltungsamt des Saarlandes ist als Auslanderbehérde an die Entschei-
dungen des Bundesamtes gebunden. Das Bundesamt fir Migration und Flichtlinge
stellt den Vormindern die Bescheide so rechtzeitig zu, dass Rechtsschutz vor den
Verwaltungsgerichten gewahrleistet ist. AuRerdem teilt das Landesverwaltungsamt des
Saarlandes den Jugendamtern den Termin einer geplanten Uberstellung nach der
Dublin II-Verordnung frihzeitig mit.

Wie bewertet die Landesregierung die Regelung,
dass nicht die per Gesetz darauf verpflichtete
Fachbehdrde, namlich die kommunalen Jugend-
amter, Uber das Kindeswohl bei Abschiebungen
und Ruckfihrungen entscheidet, sondern die ab-
schiebende Behorde selbst, also das Bundesamt
fur Migration und Fluchtlinge?

Zu Frage 10:

Nach den bundesrechtlichen Bestimmungen des Asylverfahrens- und Aufenthaltsge-
setzes sind fir aufenthaltsbeendende MalRnahmen das Bundesamt fir Migration und
Flichtlinge sowie die Auslanderbehdrden zustéandig. Der Landesregierung sind keine
Anhaltspunkte bekannt, dass bei Abschiebungen und Rickfihrungen das Kindeswohl
durch die zustandigen Behorden nicht gewahrt wird.



	betr.:  Abschiebung bzw. „Rücküberstellung“ von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (UMF) im Saarland 

